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Informationsschreiben zur Anwendung des Wohn- und Betreuungsvertrags-
gesetzes (WBVG) bei der Erhohung der Wohnkosten durch den Leistungser-
bringer in besonderen Wohnformen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge des Bund-Lander-Austausches im Vorfeld der Einfiihrung des § 45a SGB XI|
wurde das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales (BMAS) von Seiten der Lander da-
rauf aufmerksam gemacht, dass es Leistungserbringer der besonderen Wohnformen gibt,
die unmittelbar nach Ermittlung einer héheren durchschnittichen Warmmiete eine Erho-
hung der im WBVG-Vertrag vereinbarten Wohnkosten vorgenommen haben. Konkret
wurde angefragt, wie die Trager der Sozialhilfe mit Mieterhdhungsverlangen umgehen sol-
len, die nach ihrer Bewertung gegen das WBVG-Recht verstolien.

Aus Sicht des BMAS bewegt sich die Prifung durch die Trager der Sozialhilfe in einem
Spannungsfeld: Einerseits kann von diesen keine umfassende Prufung der Vertrage und
der Erhéhungen nach dem WBVG-Recht verlangt werden. Insbesondere ist es nicht Auf-
gabe der Trager der Sozialhilfe, die Kalkulationsgrundlagen des Leistungserbringers fir
die geltend gemachten Unterkunftskosten in der besonderen Wohnform zu prifen. Ande-
rerseits kdnnen neue héhere Unterkunftskosten, denen Entgelterhdhungen zu Grunde lie-
gen, die bereits grundsatzlichen Anforderungen nicht geniigen und deshalb zivilrechtlich
unwirksam sind, nicht als Unterkunftsbedarf in der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung (GAE) anerkannt werden.
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Fur die Trager der Sozialhilfe werden folgende Informationen Uber die grundsatzli-
chen Voraussetzungen fur eine Entgelterhohung zur Verfiigung gestellt, denen in
Teilen Auskinfte des fir das WBVG zustandigen Bundesministeriums flir Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend zugrunde liegen.

Bitte beachten Sie dabei, dass im WBVG-Recht vom Unternehmer einerseits und dem
Verbraucher andererseits gesprochen wird. Ubertragen auf die besondere Wohnform ist
der Leistungserbringer der besonderen Wohnform der Unternehmer und der Bewohner/
die Bewohnerin der Verbraucher im Sinne des WBVG.

1 Materielle Voraussetzungen gemaR § 9 Absatz 1 WBVG

§ 9 Absatz 1 WBVG definiert die materiellen Voraussetzungen einer Entgelterhéhung. Da-
nach kann der Unternehmer vom Verbraucher eine Erhéhung des Entgelts verlangen,
wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage verandert hat (Ziffer 1.1) und das erhéhte
Entgelt sowie die Entgelterhéhung selbst angemessen sind (Ziffer 1.2 bzgl. der Besonder-
heit bei Leistungen der Eingliederungshilfe).

1.1 Verdnderung der Berechnungsgrundlage (§ 9 Absatz 1 Satz 1 WBVG)

Eine Entgelterh6hung ist nur zulassig, wenn sich die bisherige Berechnungsgrund-
lage verandert hat.

Der Gesetzgeber hat keine weitere Regelung getroffen, was Bestandteil der Berech-
nungsgrundlage sein kann und wann sich Positionen der Berechnungsgrundlage veran-
dern. Dass die Kosten fiir den Wohnraum grundsatzlich in die Berechnungsgrund-
lage mitaufzunehmen sind, diirfte dabei unstreitig sein.

Der Gesetzgeber regelt allerdings nicht, wie die einzelnen Entgeltbestandteile zu kalkulie-
ren sind, d. h. auf Ist-Kostenbasis, auf Basis prospektiver Kosten, also in Zukunft entste-
hender Kosten, oder als Marktpreis, der durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird (so
auch Bachem/Hacke, § 9 WBVG, Rz. 17). Fir den Begriff der Berechnungsgrundlage gibt
es auch keine Entsprechung im Mietrecht. Das Schrifttum interpretiert den Begriff teil-
weise unterschiedlich, vertritt aber grotenteils die Ansicht, dass in die Berechnungs-
grundlage jedenfalls samtliche Kosten eines Unternehmers einzubeziehen sind, die
zur Bestimmung der einzelnen Entgelte zu berucksichtigen sind (so auch BT-Drs.
11/5120, S. 14 zur alten Regelung des § 4c HeimG). Dazu gehdren in erster Linie Perso-
nal- und Sachkosten sowie auch der Gewinn des Unternehmers (Bachem/Hacke, WBVG,
§9Rz. 17 m. w. N.).
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1.2 Angemessenheitspriifung gemaR dem WBVG-Recht bei Leistungen der Ein-
gliederungshilfe (EGH) nach § 113 Absatz 5 SGB IX

§ 9 Absatz 1 Satz 2 WBVG normiert eine sogenannte doppelte Angemessenheitsprifung
fur die Entgelterhdhung. Diese gilt nach § 9 Absatz 1 Satz 3 WBVG jedoch nicht fur die in
§ 7 Absatz 2 Satz 2 bis 4 WBVG genannten Falle (Leistungen nach dem SGB XI, Leistun-
gen in Einrichtungen des SGB XII, Leistungen nach Teil 2 des SGB IX). Daraus folgt,
dass die zwischen den Tragern der Eingliederungshilfe und den Leistungserbrin-
gern der besonderen Wohnform vereinbarten oder festgesetzten Entgelte stets als

angemessen gelten.

2 Formelle Voraussetzungen gemaR § 9 Absatz 2 WBVG

Liegen die materiellen Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 WBVG vor, kann der Unterneh-
mer grundsatzlich eine Zustimmung zur Erhéhung des Entgelts vom Verbraucher verlan-
gen. Zusatzlich muss er die in § 9 Absatz 2 WBVG geregelte Form und das Verfahren ein-
halten. Halt er diese nicht ein, ist die Entgelterhéhung trotz Vorliegens der Voraussetzun-
gen des § 9 Absatz 1 WBVG unwirksam (vgl. BT-Drs. 16/12409, S. 23).

2.1 Voraussetzungen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 — 5§ WBVG

Nach § 9 Absatz 2 Satz 1 WBVG hat der Unternehmer dem Verbraucher gegentiber
die beabsichtigte Erhohung des Entgelts schriftlich mitzuteilen und zu begriinden.
Aus der Mitteilung muss der Zeitpunkt hervorgehen, zu dem der Unternehmer die Erho-
hung des Entgelts verlangt, § 9 Absatz 2 Satz 2 WBVG.

§ 9 Absatz 2 Satz 3 WBVG regelt hierbei nahere Anforderungen an die Begrindung. In
der Begriindung muss der Unternehmer unter Angabe des UmlagemaRstabs die Po-
sitionen benennen, fiir die sich durch die veranderte Berechnungsgrundlage Kos-
tensteigerungen ergeben. Zur Ubersichtlichkeit der Gestaltung des Erhdhungsver-
langens sind die bisherigen Entgeltbestandteile den vorgesehenen neuen Entgelt-
bestandteilen gegeniiberzustellen. Der Verbraucher soll damit auf einen Blick erkennen
kénnen, welche Positionen fir ihn teurer werden und was sie kosten (BT-Drs. 16/12409,
S. 24).

Aus dem Wortlaut des § 9 Absatz 2 Satz 3 WBVG folgt, dass der Unternehmer der Be-
grindung keine Unterlagen zur Untermauerung des Entgelterhéhungsverlangens beifli-
gen muss (vgl. auch Bachem/Hacke, WBVG, § 9 Rz. 65). Der Verbraucher muss aber
rechtzeitig Gelegenheit erhalten, die Angaben des Unternehmers durch Einsichtnahme in

die Kalkulationsunterlagen zu Uberprufen, vgl. § 9 Absatz 2 Satz 5 WBVG.
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Nach § 9 Absatz 2 Satz 4 WBVG schuldet der Verbraucher das erhdhte Entgelt frii-
hestens vier Wochen nach Zugang des hinreichend begriindeten Erh6hungsverlan-

gens.

2.2 Erfordernis der Zustimmung durch den Verbraucher

Die langjahrige Streitfrage, ob eine Entgelterhdhung nach § 9 WBVG der Zustimmung des
Verbrauchers bedarf, hat der BGH auf Grundlage einer Auslegung der Norm als auch der
Systematik des Gesetzes, seiner Entstehungsgeschichte sowie nach dem Sinn und
Zweck mit Urteil vom 12. Mai 2016 (l1l ZR 279/15) wie folgt entschieden:

a) Eine Entgelterh6hung des Unternehmers bei Anderung der Berechnungs-
grundlage bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Verbrauchers.
Dies gilt auch gegeniiber Verbrauchern, die Leistungen nach dem SGB Xl

oder SGB XIlI' in Anspruch nehmen.

b) Eine davon abweichende Vereinbarung, die ein einseitiges Entgelterhéhungsrecht

des Heimtragers vorsieht, ist gemaf § 16 WBVG unwirksam.

c) Die formularmaBige Vereinbarung eines einseitigen Entgelterh6hungsrechts
des Unternehmers in Wohn- und Betreuungsvertragen benachteiligt den Ver-
braucher unangemessen i. S. d. § 307 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 BGB, da sie
wesentlichen vertragsrechtlichen Grundsatzen widerspricht und dem Gesetzes-
zweck, den Heimbewohner als gleichberechtigten Verhandlungs- und Vertrags-

partner zu starken, zuwiderlauft.

Wird die erforderliche Zustimmung des Verbrauchers trotz Vorliegens aller Erh6hungsvo-
raussetzungen des § 9 WBVG nicht erteilt, bedeutet dies, dass der Unternehmer auf die
Abgabe einer entsprechenden Willenserklarung klagen muss. Der BGH hat zudem klarge-
stellt, dass die Zustimmung des Verbrauchers auch konkludent, zum Beispiel durch
Zahlung des erhoéhten Entgelts moglich ist und dass das Zustimmungserfordernis
auch im Fall des § 9 Absatz 1 Satz 4 WBVG gilt (Entgelterh6hungen aufgrund von In-

vestitionsaufwendungen).

Eine konkludente Zustimmung liegt nicht bereits dann vor, wenn der Verbraucher dem
Unternehmer eine Einzugsermachtigung erteilt hat und dieser das neue erhdhte Entgelt
abbucht (vgl. Bachem/Hacke § 9 WBVG Rz. 97).

' Das Urteil ist aus 2016, daher ist in diesem unter a) der Teil 2 des SGB IX nicht aufgefihrt. Die
darin fir die Leistungen nach dem SGB Xl| festgestellte Erforderlichkeit der Zustimmung des Ver-
brauchers ist auch auf die neue Rechtslage bei Personen, die Leistungen nach Teil 2 des SGB IX
in Anspruch nehmen, anzuwenden.
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3 Fallgestaltungen

3.1 Gleichbleibende Gesamtkosten bei Aufwendungen fiir den Wohnraum tliber
125 % und steigende Angemessenheitsgrenze

In den Fallkonstellationen, in denen die tatsachlichen Aufwendungen fiir den Wohn-
raum uber der 125 %-Grenze liegen, werden trotz der grundsatzlich unterschiedlichen
Zahlungsflusse haufig die Gesamtkosten fur den Wohnraum im WBVG-Vertrag niederge-
legt. Steigt nun - bei gleichbleibenden Gesamtkosten - die Angemessenheitsgrenze
(= ortliche durchschnittliche Warmmiete) in der GAE, verédndern sich die Anteile der
Leistungen der GAE und der EGH. Im Einzelfall kbnnen bei einer steigenden ortlichen
durchschnittlichen Warmmiete die Leistungen der EGH auch hinfallig werden, wenn die
Gesamtkosten Uber die Leistungen der GAE vollstandig abgedeckt werden. In einem
solch gelagerten Fall sind dann vor allem bereits wirksame Bescheide nach Maligabe des

SGB X anzupassen.

Ist der WBVG-Vertrag mit einer Person abgeschlossen, die zwar EGH-Leistungen aber
keine GAE-Leistungen bezieht (sog. Selbstzahler), kann eine Erhéhung der Angemes-
senheitsgrenze eine Verminderung der EGH-Leistung zur Folge haben. Ggfls. kann auch

erstmalig ein GAE-Anspruch entstehen.

Entscheidend fiir die Anwendung des § 9 WBVG ist, ob der Unternehmer im konkre-
ten Fall eine Erhéhung im Wege einer Vertragsanderung i. S. v. § 9 Absatz 1 Satz 1
WBVG vom Verbraucher ,,verlangt“. Solange sich nur die Anteile der jeweiligen
Leistung (GAE bzw. EGH) verandern wahrend die Gesamtkosten, die der Unterneh-
mer vom Verbraucher fordert, gleichbleiben, liegt jedenfalls keine Entgelterh6hung
im Sinne des § 9 WBVG vor.

3.2 Anpassung der Gesamtkosten - steigende Angemessenheitsgrenze als Ande-
rung der Bemessungsgrundlage

In manchen Fallen wird die Entgelterhéhung durch den Leistungserbringer der besonde-
ren Wohnform damit begriindet, dass bereits in der Neuermittlung der durchschnittlichen
Warmmiete eine Anderung der Bemessungsgrundlage vorliegen wiirde. Teilweise wird
vertraglich eine automatische jahrliche Anpassung der Wohnkosten auf die 125%-Grenze

oder an die Steigerungsrate der durchschnittlichen Warmmiete festgelegt.

Grundlage fir die Ermittlung der 6rtlichen durchschnittlichen Warmmiete sind Einperso-
nenhaushalte in Wohnungen. Dadurch wird gerade nicht belegt, dass konkret in der jewei-
ligen besonderen Wohnform oder im Durchschnitt bei allen besonderen Wohnformen die

Aufwendungen fur Wohnraum gestiegen sind. Allerdings ist es aus dem WBVG-Recht
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(vgl. Ziffer 1.1) nicht ausgeschlossen, dass auch Vergleichsmieten als ein Mal3stab fur die
Wohnkosten der Unternehmer in die Berechnungsgrundlage miteinflie3en, mit der Folge,
dass dann eine Veridnderung der durchschnittlichen Warmmiete eine Anderung der
Bemessungsgrundlage darstellen kann. Selbst wenn man davon ausginge, dass allein
die Neuermittlung der értlichen durchschnittlichen Warmmiete eine Anderung der Bemes-

sungsgrundlage darstellt, muss die Entgelterhohung aber formell korrekt erfolgen.

Eine vertraglich vereinbarte, automatische jahrliche Anpassung der Wohnkosten
durch den Leistungserbringer der besonderen Wohnform an die 125 %-Grenze oder an

die Steigerungsrate der durchschnittlichen Warmmiete ohne Zustimmung des Bewoh-

ners zur jeweiligen Anpassung geniigt daher aus Sicht des BMAS den formellen An-

forderungen an eine Entgelterh6hung nicht.

4 Information der Trager der Sozialhilfe

Wir gehen davon aus, das sich bei den Tragern der Sozialhilfe ggfls. entsprechende Fra-
gestellungen zum WBVG-Recht im Zusammenhang mit den Unterkunftsaufwendungen in
besonderen Wohnformen gestellt haben und bitten daher die vorgenannten Kernaussa-

gen (fett markiert) in geeigneter Weise lhren Tragern der Sozialhilfe zur Verfligung zu
stellen. Auch waren wir Ihnen fur eine Weiterleitung an die bei Ihnen fur die Leistungen

der Eingliederungshilfe zustandigen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar.

Sofern bei Ihnen Fragen in anderen Fallkonstellationen zur Hohe der Aufwendungen flr
Unterkunft und Heizung in besonderen Wohnformen aufgekommen sein sollten, bieten wir
an, mit lIhnen gemeinsam in einer Telefonkonferenz Uber zusatzliche Hilfestellungen fur
die Trager der Sozialhilfe nachzudenken. Falls erforderlich sollte die Telefonkonferenz

dann jedoch vor der BAK stattfinden.

Soweit aus lhrer Sicht eine Telefonkonferenz notwendig erscheint, bitten wir um entspre-
chende Ruckmeldung bis zum 26.10.2021 unter kurzer Darstellung der in der Telefon-

konferenz zu besprechenden Fallkonstellationen sowie um Lésungsvorschlage.

Mit freundlichen Grifen
Im Auftrag
Kerstin Kluge



	1 Materielle Voraussetzungen gemäß § 9 Absatz 1 WBVG
	1.1 Veränderung der Berechnungsgrundlage (§ 9 Absatz 1 Satz 1 WBVG)
	1.2 Angemessenheitsprüfung gemäß dem WBVG-Recht bei Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) nach § 113 Absatz 5 SGB IX

	2 Formelle Voraussetzungen gemäß § 9 Absatz 2 WBVG
	2.1 Voraussetzungen nach § 9 Absatz 2 Satz 1 – 5 WBVG
	2.2 Erfordernis der Zustimmung durch den Verbraucher

	3 Fallgestaltungen
	3.1 Gleichbleibende Gesamtkosten bei Aufwendungen für den Wohnraum über 125 % und steigende Angemessenheitsgrenze
	3.2 Anpassung der Gesamtkosten - steigende Angemessenheitsgrenze als Änderung der Bemessungsgrundlage

	4 Information der Träger der Sozialhilfe



